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§ 896 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

Ein Mitschuldner zur ungetheilten Hand, welcher die ganze Schuld aus dem Seinigen abgetragen hat, ist berechtiget,

auch ohne geschehene Rechtsabtretung, von den übrigen den Ersatz, und zwar, wenn kein anderes besonderes

Verhältniß unter ihnen besteht, zu gleichen Theilen zu fordern. War einer aus ihnen unfähig, sich zu verp2ichten, oder

ist er unvermögend, seiner Verp2ichtung Genüge zu leisten; so muß ein solcher ausfallender Antheil ebenfalls von

allen Mitverp2ichteten übernommen werden. Die erhaltene Befreyung eines Mitverp2ichteten kann den übrigen bey

der Forderung des Ersatzes nicht nachtheilig seyn. (§. 894).
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